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VERFAHRENSVERMERKE 

1. Aufstellungsbeschluss

a). Gemäss § 2 (1) BauGB wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes vom Gemeinderat der Stadt Überlingen 

am 26.07.2000 beschlossen und 

b). am 23.05.2001 ortsüblich bekanntgemacht. 

2. Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Die Bürgerbeteiligung gemäss § 3 (1) BauGB erfolgte am 29.05.2001. Die frühzeitige Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange gemäss § 4 (1) BauGB erfolgte ab dem 08.06.2001. 

3. Auslegungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am 20.02.2002 den Bebauungsplan als Entwurf in der Fassung vom 30.11.2001 gebilligt 

und dessen öffentliche Auslegung beschlossen. 

l 
„ 

4. Offentliche Auslegung

Der Bebauungsplanentwurf hat mit der Begründung gemäss § 3 (2) BauGB nach vorheriger fristgerechter 



, 

Der Bebauungsplanentwurf hat mit der Begründung gemäss § 3 (2) BauGB nach vorheriger fristgerechter 

ortsüblicher Bekanntmachung am 29.05.2002 in der Zeit vom 10.06.2002 bis 09.07.2002 im Stadtbauamt 

Überlingen öffentlich ausgelegen. 

5. Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan in der Fassung vom 19.02.2003 wurde gemäss § 10 (1) BauGB vom Gemeinderat in 

öffentlicher Sitzung am A� ... O�t. 2003 als Satzung beschlossen. 

6. Inkrafttreten

Der Bebauungsplan wurde gemäss § 10 (3) BauGB am A�1. .. Mt 2003 ortsüblich bekanntgemacht. 

Mit der Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan rechtsverbindlich. 

Überlingen, den A� .. J\.�.,. 2003 

Oberbürgermeister 

7. Ausfertigung

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes und der textlichen Festsetzungen sowie der örtlichen Bauvorschriften 

in der Fassung vom 19.02.2003 unter Beachtung des vorstehenden Verfahrens mit den hierzu ergangenen 

\ Beschlüssen der Stadt Überlingen übereinstimmen. 

Überlingen. den .A��L�)., ... 2003 

Oberbürgermeister 




